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Einreisen als Touristen können einzeln oder in Gruppen 

erfolgen, wobei die Möglichkeit besteht,

- an mehrtägigen Rundreisen,
- an Tages- oder Wochenendfahrten und

- an Rundfahrten

teilzunehmen.
Die mögliche Durchführung von Erholungsreisen, Kuraufenthalten 
sowie von Fahrten zu Sonderveranstaltungen bedarf noch einer 
gesonderten Vereinbarung zwischen beiden Seiten.
Unseres Erachtens muß der Umfang derartiger^Reisen den Möglich
keiten der DDR Rechnung tragen und darf nicht auf Kosten der 
DDR-Bürger und der Bürger der uns befreundeten sozialistischen 

Staaten gehen.

Hier sind entsprechende Maßstäbe anzulegen und durchzusetzen.
1 \Dabei sind die Sicherheitserfordernisse der DDR -■auch die

Vermeidung zu großer Personenkonzentrationen - konsequent zu

beachten.

Die Unterbringung (insbesondere bei Gruppenreisen) soll im 
wesentlichen territorial konzentriert erfolgen, d. h. keine 

zu große Aufsplitterung auf alle möglichen Orte der DDR. Das 
heißt u. a., daß eine gewisse Auswahl von Touristikzielen in 
allen Teilen der Republik erfolgen soll, wobei die Unterbringung 

in der Regel in Interhotels bzw. Ferienhotels des Reisebüros 

oder in anderen geeigneten Objekten nur für diese Reisenden vor
gesehen werden soll.


